
Was musst du tun, damit deine Ausgaben für 
Kranken- und Pflegeversorgung bei der Lohn-
steuer auch zukünftig berücksichtigt werden?

Zum 1. Januar 2026 hat sich das Verfahren zur 
Berücksichtigung von Ausgaben für Kranken-
versorgung und Pflege zur Lohnsteuerberech-
nung geändert. Damit dir weiterhin diese Aus-
gaben auf deine Lohnsteuer (steuermindernd) 
angerechnet werden, stehen dir zwei Wege 
offen; dann bleibt es bei deinem bisherigen 
Netto-Einkommen, wenn sich auch sonst nichts 
geändert hat. 

1. Monatlich
Damit deine Vorsorgeaufwendungen in der 
monatlichen Lohnsteuerberechnung zukünftig 
berücksichtigt werden, benötigst Du zunächst 
die 

• �Schreiben von KVB, GPV und ähnlichen Ver-
sicherungen (z. B. Restkostenversicherung) 
in denen deine Ausgaben für Kranken- und 
Pflegeversorgung aufgelistet sind (kommen 
z. B. jährlich im Frühjahr von der KVB per 
Briefpost). Diese Beträge addierst du.

Anschließend wendest du dich an dein Finanz-
amt am Wohnort und besorgst dir den

• ��„Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“/ 
„Sonderausgaben“, füllst diesen aus (persön-
liche Angaben und die Summe der tatsäch-
lichen Ausgaben) und gibst ihn beim Finanz-
amt ab.

Nun leitet das Finanzamt deine Angaben an 
den Arbeitgeber oder die Versorgungsstelle 
weiter und diese/r zieht dann jeden Monat dei-
ne Vorsorgeausgaben von deiner „Steuerschuld“ 
ab – dein Nettoeinkommen bleibt also in dieser 
Hinsicht unverändert.

2. Jährlich
Alternativ kannst du im Rahmen des Lohn-
steuerjahresausgleichs deine jährlichen Vor-
sorgeausgaben bei der Lohnsteuerberechnung 
geltend machen.  

Auch in diesem Fall benötigst du die 

• �Schreiben von KVB, GPV und ähnlichen Ver-
sicherungen (z. B. Restkostenversicherung) 
in denen deine Ausgaben für Kranken- und 
Pflegeversorgung aufgelistet sind. Die Sum-
me dieser Ausgaben trägst du in die 

• � „Anlage Sonderausgaben“ ein und fügst 
diese dann den Unterlagen zum Lohnsteuer-
jahresausgleich bei. 

Das Finanzamt berücksichtigt diese Ausgaben 
dann (steuermindernd) bei der Berechnung 
deiner tatsächlichen Lohnsteuer.

Du kannst beide Verfahren auch elektronisch/
online über ELSTER erledigen. Aufgrund dieses 
neuen Verfahrens bist du gegenüber deinem 
Finanzamt verpflichtet, für die beantragten 
Jahre der Lohnsteuerermäßigung eine Steuer-
erklärung vorzulegen. 

Das Finanzamt berücksichtigt für die Steuer-
erklärung immer nur die Basisabsicherung 
und die Pflegepflichtversicherung; zusätzliche 
Wahlleistungen (wie z. B. Chefarztbehandlung 
oder Einbettzimmer) sind nicht relevant.
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